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Die Besonderheiten der Kur, die hier allerdings nur an 
einigen ausgewählten Problemen dargelegt werden sollen, 
treten für jeden sichtbar zutage: Die Kur ist in der Regel 
eng mit einer vorausgehenden medizinischen Betreuung in 
einer ambulanten oder stationären Einrichtung und mit 
nachfolgender medizinischer Betreuung verbunden;-sie ist 
eine besondere Form der stationären Betreuung, bei der 
der Patient allerdings viel Bewegungsraum auch außerhalb 
der Kureinrichtung im Kurort hat. Sie ist von vornherein 
für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen, und der Pa
tient muß bestimmte Anforderungen erfüllen (Kurfähig
keit, Kurbedürftigkeit und Kurwürdigkeit) Diese medizi
nisch und sozial bedingten Spezifika der Kur prägen die 
rechtliche Gestaltung des medizinischen Betreuungsver
hältnisses zwischen Kureinrichtung und Patienten.

Zunächst bedarf die Frage einer Antwort, welcher Art 
die rechtlichen Beziehungen sind, die während der medi
zinischen Betreuung eines Patienten zwischen der vorbe
treuenden Einrichtung, der Kureinrichtung und der nach
betreuenden Einrichtung entstehen. Dem medizinisch
sozialen Wesen der Betreuung entspräche es, davon auszu
gehen, daß ein Betreuungsverhältnis besteht, in dem 
wechselnd verschiedene Einrichtungen Partner des Patien
ten sind. Die Tatsache, daß für den Patienten für einen 
bestimmten Zeitraum jeweils e i n e  Einrichtung Partner 
ist, würde es andererseits rechtfertigen, anzunehmen, daß 
nacheinander unterschiedliche medizinische Betreuungsver
hältnisse entstehen. Um dem tatsächlichen sozialen Vor
gang Rechnung zu tragen, schlagen wir eine optimale Ver
bindung beider Varianten in folgender Gestalt vor: Es be
steht ein medizinisches Betreuungsverhältnis mit der vor- 
und nachbetreuenden Einrichtung, die zumeist identisch ist 
Dieses Verhältnis ruht in der Zeit, während der die medi
zinische Betreuung durch die Kureinrichtung, die ein spe
zifisches Rechtsverhältnis mit dem Patienten eingeht, rea
lisiert wird.

Zustandekommen des medizinischen Betreuungsverhält
nisses zwischen Kureinrichtung und Patient

Ehe ein medizinisches Betreuungsverhältnis zwischen Kur
einrichtung und Patient entstehen kann, muß zunächst der 
Wille des Patienten gegeben sein, die Leistungen der Kur
einrichtung in Anspruch nehmen zu wollen. Die Spezifik 
des Leistungsprofils der Kureinrichtung, ihre besonderen' 
Betreuungsmethoden, die konkreten Anforderungen an den 
Patienten, der kurfähig kurbedürftig und kurwürdig sein 
muß, und die zu bestimmten Zeiten begrenzte Kapazität 
der Einrichtungen erfordern aber neben dem zustimmen- 
den Willen des Patienten noch weitere Voraussetzungen.

Entsprechend dem Gemeinsamen Beschluß des Polit
büros des Zentralkomitees der SED, des Präsidiums des 
Bundesvorstandes des FDGB und des Ministerrates der 
DDR zur Entwicklung des Feriendienstes der Gewerkschaf
ten und zu Fragen der Kuren vom 7. März 1972 und § 21 
SVO werden Heil- und Genesungskuren sowie prophylak
tische Kuren auf gemeinsamen Vorschlag der Betriebs
gewerkschaftsleitungen mit den Betriebsärzten und Ärzten 
in ambulanten und stationären Gesundheitseinrichtungen 
durch gewerkschaftliche Kurkommissionen der Kreis- und 
Bezirksvorstände des FDGB vergeben. Betriebskurkommis
sionen bei den Betriebsgewerkschaftsleitungen können über 
Kuren auf Grund eigener Kurkontingente verfügen.

Orientierungen für die Auswahl und die Entscheidung 
über die Vergabe von Kuren enthält die „Richtlinie über 
die Aufgaben, Rechte, Pflichten und Arbeitsweise der ge
werkschaftlichen Kurkommissionen bei den Betriebs
gewerkschaftsleitungen und Vorständen des. FDGB“ (Be
schluß des Präsidiums des Bundesvorstandes des FDGB 
vom IR Oktober 1972)6. Mit dieser Richtlinie werden die 
allgemeingültigen Regelungen für die Tätigkeit der ge
werkschaftlichen Kurkommissionen festgelegt, deren An
wendung jedoch mit den konkreten Erfordernissen und

Möglichkeiten im Betrieb bzw. im Territorium in Einklang 
zu bringen ist. Die Initiative für den gemeinsamen Kur
vorschlag kann sowohl von der Betriebsgewerkschafts
leitung als auch vom behandelnden Arzt ausgehen.

Bei der Entscheidung über den gemeinsamen Kurvor
schlag ist neben der o. g. Richtlinie auch die „Richtlinie für 
die medizinische Auswahl von Patienten zur Kur“ vom 
1. Oktober 19787 zu beachten. Hier werden die unterschied
lichen Anforderungen herausgearbeitet, die an die Vergabe 
von Heilkuren, Genesungskuren und prophylaktischen 
Kuren für Erwachsene8 zu stellen sind. Es wird dargelegt, 
welchem Ziel die Kuren dienen, wann Kurbedürftigkeit des 
Patienten besteht, welche Angaben der Kurvorschlag ent
halten muß usw. (Diese Richtlinie gilt auch für die Aus
wahl von Patienten zur Kur, die gemäß § 40 der VO über 
die Sozialversicherung bei der Staatlichen Versicherung der 
DDR vom 9. Dezember 1977 [GBl. I 1978 Nr. 1 S. 1] von 
der Sozialversicherung der Staatlichen Versicherung ge
währt werden und über deren Vergabe die Kurkommissio
nen der Sozialversicherung bei der Staatlichen Versiche
rung entscheiden. Hier gilt eine entsprechende Richtlinie 
des Hauptdirektors der Staatlichen Versicherung der DDR).

Speziell für prophylaktische Kuren enthalten die „Hin
weise der Verwaltung der Sozialversicherung des FDGB 
über die speziellen Erfordernisse bei der Auswahl und Ein
weisung von Werktätigen für prophylaktische Kuren“9 An
gaben über das Ziel solcher Kuren und den Kreis der 
Werktätigen, die bei ihrer Vergabe besonders zu berück
sichtigen sind, um drohenden Gesundheitsgefährdungen 
zuvorzukommen.

Der Entscheidung der Kurkommission kommt mehr
fache Bedeutung zu: Sie beinhaltet die Feststellung der 
Kurbedürftigkeit unter medizinischen und sozialen Aspek
ten, bewirkt die Übernahme der mit der Kur verbundenen 
Kosten durch die Sozialversicherung (§§ 280 Buchst, e, 286 
Abs. 2 AGB; § 24 Abs. 2 SVO) und stellt zugleich die Ein
weisung in eine Kureinrichtung dar.

Die Einweisung bewirkt jedoch noch nicht die Auf
nahme des Patienten in die Kureinrichtung. Bei dessen 
Einverständnis kommt das Betreuungsverhältnis zustande, 
wenn die Kureinrichtung die erforderlichen Aufnahme
handlungen (in entsprechender Anwendung von В I RKO) 
durchgeführt hat. Bei prophylaktischen Kuren handelt es 
sich dabei lediglich um organisatorische Maßnahmen. Bei 
einer Heilkur und einer Genesungskur ist eine Aufnahme
untersuchung durch die Kureinrichtung erforderlich. Diese 
dient ausschließlich der medizinischen Indikation und der 
Entscheidung der Kureinrichtung, ob der Patient auf der 
Grundlage der vorausgegangenen Einweisung durch die 
Kurkommission und entsprechend seinem eigenen Willen 
die Kur antreten kann, so daß nunmehr das medizinische 
Betreuungsverhältnis begründet wird. Die Besonderheit des 
Zustandekommens dieses Betreuungsverhältnisses ist die in 
den Vertragsabschluß einzuordnende Kureinweisung. Ge
mäß Abschn. VI Ziff. 2 der Richtlinie vom 1. Oktober 1981 
kann der Leiter der Kureinrichtung z. B. die für einen 
Patienten vorgesehene Kur ablehnen, wenn unter den Ge
sichtspunkten der speziellen Behandlungsmöglichkeiten 
ernsthafte medizinische Bedenken gegen die Durchführung 
der Kur bestehen. Ebenso kann er gemäß Abschn. VI Ziff. 5 
dieser Richtlinie die Abreise des Patienten veranlassen, 
wenn dieser bei Anreise kurunfähig ist. Dann kommt kein 
Betreuungsverhältnis zustande. Solchen Fällen des Nicht
antritts der Kur kann u. E. weitgehend vorgebeugt wer
den, wenn im Zusammenwirken mit dem behandelnden 
Arzt bereits bei der Auswahl der Werktätigen für den Kur
vorschlag sorgfältig vorgegangen wird.

Pflichten von Kureinrichtung und Patient

Die Pflicht der Kureinrichtung den Patienten sorgfältig 
zu betreuen, wird wesentlich durch Fürsorge- und Obhuts
pflichten bestimmt, die grundsätzlich für jede stationäre


